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1 VORBEMERKUNGEN 

Der Bebauungsplan Nr. 94 Stadtkernerweiterung der Kreisstadt Neunkirchen ist seit 
dem 16.04.1987 rechtsverbindlich. Seither wurde er drei Mal im Zuge qualifizierter Ver-
fahren geändert. Die zuletzt durchgeführte 3. Änderung ist am 15.03.2004 rechtskräftig 
geworden. 

Am 23.02.2011 hat der Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen den Beschluss zur 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 94 „Stadtkernerweiterung“ als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung gem. § 13a BauGB gefasst. 

2 ZIELSETZUNG DER STADT 

 Umsetzung der Ziele des Städtebaulichen Entwicklungskonzepts Neunkirchen 
2010/2020 und des Handlungsprogramms City-Nord der Kreisstadt Neunkirchen 
durch Aufwertung und Ergänzung des öffentlichen Raumes im Bereich der City 
Nord 

Die sich ändernden Rahmenbedingungen durch den wirtschaftlichen Strukturwandel, die  
Änderungen im (innenstadtrelevanten) Einzelhandel und die Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels zeigen sich in den letzten Jahrzehnten vor allem im Funktionswan-
del bzw. –verlust der Bahnhofstraße als zentrale innerstädtische Einkaufsachse. Bauli-
che Dichte, Leerstand und Sanierungsstau kamen besonders im Bereich der oberen 
Bahnhofstraße immer deutlicher zum Vorschein. 

Auf der Grundlage übergeordneter Entwicklungskonzeptionen und Handlungsprogram-
me wurde die Stadt aktiv. Im Bereich der oberen Bahnhofstraße wurde durch den Abriss 
leerstehender Bausubstanz Fläche für die Gestaltung des öffentlichen Raumes geschaf-
fen. Neben einem attraktiven Eingangsbereich zur City sollen insbesondere neue inner-
städtische Freiflächen geschaffen und die weitere Quartiersentwicklung unterstützt wer-
den. Durch den Ausbau des Endpunktes der Bahnhofstraße als verkehrsfreier öffentli-
cher Aufenthalts- und Kommunikationsbereich kommt die Stadt dem Ziel der gestalteri-
schen Aufwertung und funktionalen Anpassung der ehemaligen zentralen Einkaufsachse 
einen großen Schritt näher.  

Durch diese Maßnahmen erwartet die Stadt hier positive Impulse auf die Entwicklung als 
innerstädtischer Wohnstandort.   

 

 Ausbau Neunkirchens als Kulturstandort  

Neunkirchen ist die zweitgrößte Stadt im Saarland mit einem sich ständig weiterentwi-
ckelnden Kulturprogramm. Die Entwicklung in der Eventbranche zeigt aber auch, dass 
es neben einem profilierten Programm eine besondere Lokalität mit entsprechendem 
Umfeld braucht, um zukünftig konkurrenzfähig zu bleiben.  

Der jetzige zentrale Veranstaltungsort im Bürgerhaus entspricht nicht mehr den heutigen 
Ansprüchen professioneller Kulturarbeit (z.B. geringe Platzkapazität, problematische 
Akustik und Zufahrt, unzureichendes Stellplatzangebot) und auch die provisorische und 
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sehr kostenintensive derzeitige Nutzung der offenen Gebläsehalle bildet keine reale Al-
ternative.  

Mit dem Standort der Gebläsehalle im alten Hüttenareal bieten sich neben der spektaku-
lären Kulisse von Hochofenanlage und dem bereits als Freizeitstandort ausgebauten 
Wasserturm ideale Entwicklungsmöglichkeiten in hervorragend erschlossener Umge-
bung.  

Ziel im Bereich Wasserturm und Gasgebläsehalle ist der Erhalt der städtebaulichen 
Ordnung durch die Optimierung der Flächennutzung (Bereitstellung von Flächen zum 
Ausbau der Gebläsehalle zu einer Eventhalle). Zu diesem Zweck wird die Gemeinbe-
darfsfläche in westliche Richtung in den Hüttenpark erweitert. 

 

 Sicherung und Aufwertung der City-Nord (durch Umsetzung des Vergnügungs-
stättenkonzeptes der Kreisstadt Neunkirchen) 

Der Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen hat am 15.12.2010 ein Vergnügungsstätten-
konzept beschlossen, das insbesondere für den gesamten Blockbereich zwischen Gus-
tav-Regler-Straße und oberer Bahnhofstraße keine weitere Ansiedlung von Vergnü-
gungsstätten vorsieht. Aufgrund der derzeit bereits hohen Anzahl an Vergnügungsstät-
ten im direkten Umfeld (mehrere Spielhallen, Erotikshops und eine Diskothek) und den 
damit bereits eingetretenen „Trading down“-Effekten (Leerstände durch Geschäftsverla-
gerung, weitere Ansiedlungsversuche von Spielhallen im Umfeld, problematisches Si-
cherheitsgefühl in den Nachtstunden etc.) muss eine weitere Ansiedlung ausgeschlos-
sen werden. Nur durch dieses aktive Eingreifen in den abwärtsverlaufenden Entwick-
lungsprozess und Identitätsverlust kann die Stadt die Grundlage für die Wiederherstel-
lung einer attraktiven innerstädtischen gemischten Struktur mit dem Schwerpunkt der 
Wohnnutzung schaffen. 

3 PLANVERFAHREN 

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB können Bebauungspläne aufgestellt 
werden, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder ande-
rer Maßnahmen der Innenentwicklung dienen.  

Der rechtskräftige Bebauungsplan weist für die Bereiche Mischgebiete bzw. Gemeinbe-
darfsflächen (kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen) mit einer 
überbaubaren Gesamtfläche von ca. 7.000 qm aus. Damit sind die in § 13a BauGB defi-
nierten Voraussetzungen erfüllt, um den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a Abs.2 BauGB zu ändern. Ein Umweltbericht ist somit nicht erforderlich. 

Der 4.Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 104 „Stadtkernerweiterung“ liegt die aktu-
elle relevante Bau- und Umweltgesetzgebung zu Grunde, die auf dem Plan unter Geset-
zesgrundlagen aufgeführt ist. 
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4 INFORMATIONEN ZUM PLANGEBIET 

4.1 Lage des Plangebiets, Geltungsbereich 

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 Stadtkernerweiterung liegt im westlichen 
bzw. nordwestlichen Randbereich der Kernstadt von Neunkirchen. Sie umfasst zwei 
Teilbereiche mit einer Gesamtgröße von ca. 2,3 ha. 

Der 1. Teil des Änderungsbereiches befindet sich in der Innenstadt am nördlichen Ende 
der Bahnhofstraße.  

Der Geltungsbereich liegt zwischen der Gustav-Regler-Straße und der oberen Bahnhof-
straße. Im Norden reicht er bis zur Höhe der Straße “Am Steilen Berg“ und im Süden 
wird er durch die Wellesweiler Straße begrenzt.  

Der zweite Änderungsbereich umfasst den Wasserturm einschließlich des südlich an-
grenzenden Areals der Gasmaschinenzentrale. Es wird im Norden durch die Saarbrü-
cker Straße, im Osten durch die Westspange und im Südwesten durch den Hüttenpark 
begrenzt. 

Die genaue Abgrenzung ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

4.2 Bestandssituation  

Das Areal des nördlichen Änderungsbereichs wird derzeit über die bestehende obere 
Bahnhofstraße an das innerstädtische Verkehrsnetz angebunden. Von der Kreuzung 
Gustav-Regler-Straße / Am Steilen Berg wird sie Richtung Stadtmitte im Einrichtungs-
verkehr befahren und erschließt die angrenzende gemischt genutzte Gebäudezeile mit 
den rückwärtig angebauten Nebengebäuden.   
 
Die derzeitig als provisorischer Parkplatz genutzte Freifläche in der oberen Bahnhof-
straße entstand nach Abriss der ehemaligen Wohn- und Geschäftsbebauung.  
 
Jenseits der Gustav-Regler Straße grenzen durch eine Böschungsmauer bzw. begrünte 
Böschung getrennt die Anlagen der Deutschen Bundesbahn. Gegenüber begrenzt die 3-
4-geschossige Bebauung der oberen Bahnhofstraße den Planungsbereich. 
 
Die Umgebungsnutzung ist durch eine Mischnutzung mit Einzelhandel, Gastronomie-, 
Vergnügungsstätten und Dienstleistung in den Erdgeschosszonen sowie überwiegender 
Wohnnutzung in den Obergeschossen gekennzeichnet.  
 
Der südliche Änderungsbereich wird durch die denkmalgeschützten Zeugnisse der in-
dustriellen Vergangenheit Neunkirchens geprägt.  
 
Von der Westspange aus wird der zentrale, als Parkplatz genutzte Innenhof direkt er-
schlossen. Er wird umgeben vom Kultur- und Freizeittreff im umgebauten Wasserturm 
mit seinen unterschiedlichen Einrichtungen (z.B. Gastronomiebetrieben wie das Brau-
haus, Kino, Stadtradio, Fitnesseinrichtung), dem Hochofenareal als teilbegehbares In-
dustriedenkmal und „Freilichtmuseum“ sowie der Gebläsehalle als rückwärtiger Ab-
schluss. Letztgenannte ist aufgrund der Witterungsabhängigkeit (offene Halle) in den 
Sommermonaten durch einen provisorischen Umbau für kulturelle Veranstaltungen nur 
sehr eingeschränkt zu nutzen. 
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Der rückwärtige Bereich ist teilweise befestigt, geht in eine reine Wiesenfläche über und 
beinhaltet Reste der abgebrochenen Industrieanlagen. Die zum Hüttenpark ansteigen-
den Böschungen sind am Rand zum Hüttenpark begrünt. 
 
Da es sich bei den Änderungsbereichen um bereits bebaute Areale handelt und keine 
zusätzliche Bebauung vorgesehen ist wird die Ver- und Entsorgung über die bestehen-
den Ver- und Entsorgungsanlagen gewährleistet.  

4.3 Naturraum und Nutzungsgüter 

4.3.1 Naturraum und Relief 

 
Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Einheit „Neunkircher Talkessel“ (NE 191.3), 
der einen Teilbereich des „Saarkohlenwaldes“  (NE 191.0) darstellt. 
 
Der nördliche Änderungsbereich (mittlere Höhe bei 249 m über NN)  fällt von West nach 
Ost im Mittel mit 2,60 % Gefälle und von Nord nach Süd mit einem Gefälle von  4,30 % 
ab.    

Im südlichen Änderungsbereich liegt der Parkplatz zwischen den beiden Hochöfen auf 
245 m über NN, während die Gasgebläsehalle auf einem Niveau von 251 m über NN 
liegt. Der ebene Bereich hinter der Halle wird nordwestlich von einer 7,40 m hohen und 
ca. 30 % steilen Einschnittsböschung begrenzt. Nach Südosten hin geht das Gelände in  
eine zum Heinitzbach hin abfallende ca. 4,00 m hohe Böschung über. 

4.3.2 Geologie und Böden 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich des Karbon. Die geologischen Verhältnisse 
sind von den Geisheck- und Luisenthalerschichten geprägt, die zu überwiegend lehmi-
gen Braunerden verwittern.  

Innerhalb der Geltungsbereiche sind keine natürlichen Bodenformationen vorzufinden, 
da das Gelände baulich genutzt bzw. intensiv anthropogen überformt wurde.  

Im nördlichen Änderungsbereich wurde eine Fläche nach dem Abriss leer stehender 
Gebäude als provisorischer Parkplatz mit Schotter angelegt.  
 
Der südliche Änderungsbereich im ehemaligen Hüttenareal wurde im Rahmen des Gut-
achtens „Grundlagenermittlung zur Versickerung von Niederschlagswasser im Stadtge-
biet von Neunkirchen“ von der Dr. Marx GmbH aus dem Jahre 2000 als eine Altlasten- 
und kontaminationsverdächtige Fläche erfasst. 

Eine Immissionsgefährdung des Bodens ergibt sich durch die allgemeine Luftver-
schmutzung aus Industrie, Verkehr und privaten Haushalten. 

Aufgrund der Topographie besteht in den beiden Untersuchungsräumen eine sehr ge-
ringe Erosionsgefährdung der Böden. Die steilen Böschungsbereiche sind flächig mit 
Gehölzen bestockt, die ihrerseits eine Erosion verhindern. 
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4.3.3 Klima und Lufthygiene   

Das Klima kann als subatlantisch geprägt bezeichnet werden. Vorherrschende West-
winde bringen durchschnittlich Niederschlagsmengen von 900 mm/Jahr. Die durch-
schnittliche Jahrestemperatur liegt bei 9 Grad C. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass von einer gewissen Grundbelastung von Immissio-
nen auszugehen ist, deren Ursache in dem großräumigen Transport von Schadstoffen in 
der Luft zu suchen ist. 

Im südlichen Änderungsbereich  dienen die Gebüsche der lokalen Frischluftproduktion 
sowie ihrer klimatisch ausgleichenden und lufthygienisch filternden Funktionen. Im Be-
reich des Rasens entsteht Kaltluft.  Durch die vorhandenen Barrieren wie die Gasgeblä-
sehalle und die Gehölzstrukturen zum Heinitzbach ist der Abfluss der Luftmassen teil-
weise beeinträchtigt.  

4.3.4 Oberflächengewässer / Grundwasser 

Der geologische Untergrund ist zur Versickerung im Allgemeinen nicht geeignet. 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Oberflächengewässer. Der Heinitzbach, 
ein Gewässer III. Ordnung, verläuft in einem Abstand von  ca. 10 m östlich des südli-
chen Änderungsbereiches. 

Das Plangebiet liegt in keinem Wasserschutzgebiet. 

4.3.5 Biotoptypen und Nutzungsstrukturen  

Die reale Vegetation zeigt die durch menschliche Eingriffe entstandene Kulturlandschaft 
mit der heutigen Nutzung, die im Bestandsplan dargestellt wird. Die Bestandserfassung 
erfolgte im Herbst 2010. 

Es handelt sich im Bereich der „Oberen Bahnhofsstraße“ um bebaute sowie anthropo-
gen stark beeinflusste Flächen innerhalb der Ortslage. 

Der südliche Änderungsbereich ist  geprägt vom Wasserturm, den Hochöfen und der  
Gasgebläsehalle. Die Erweiterungsfläche ist Bestandteil des Hüttenparks I, einer groß-
flächigen öffentlichen Grünfläche, die geprägt ist von Baumreihen, Gebüsche und aus-
gedehnten, extensiv gepflegten Wiesen. 

Die Einordnung und Nummerierung der Biotop- und Vegetationstypen erfolgte gemäß 
Leitfaden „Eingriffsbewertung des Ministeriums  für Umwelt“ (2001). Im Einzelnen kom-
men folgende Einheiten vor: 

Wälder, Forsten, Gebüsche (1) 

Sonstiges Gebüsch (1.8.3) 

Das südliche Änderungsgebiet zeichnet sich durch Gebüsche an den steilen Böschun-
gen aus. Die nordwestliche Böschung hinter der Halle ist mit Hundsrose, Weißdorn, 
Bluthartriegel, Hasel mit Stammdurchmesser STD bis 5 cm bestockt, punktuell mit Trau-
beneiche mit STD bis 10 cm.  

Die südwestlichen Böschungen, vor und hinter der Halle, werden dominiert von Salwei-
den, Zitterpappeln mit STD bis 15 cm, sowie Hundsrose, Hasel, Liguster, Bluthartriegel 
mit STD bis 5 cm.  

Die Bestände sind von mittlerer ökologischer Wertigkeit.  
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Besiedelte Bereiche, Verkehrsflächen (3) 

Vollversiegelte Fläche (3.1) 

Im nördlichen Untersuchungsgebiet sind die Hinter- und Garagenhöfe im Bereich der Be-
bauung, der Straßenraum und die Bürgersteige versiegelt. Der Parkplatz an der Sparda 
Bank ist teilweise asphaltiert. 

Im südlichen Änderungsbereich befindet sich zwischen Hochofen und Gasgebläsehalle 
ein befestigter Parkplatz. Im rückwärtigen Bereich der Gasgebläsehalle sind Teilflächen 
(ca. 250 m²) versiegelt. 

Diese Flächen sind ökologisch gesehen ohne Bedeutung. 

Teilversiegelte Flächen (3.2) 

Dazu zählen der provisorische Schotterparkplatz an der „Oberen Bahnhofstraße“, Teilbe-
reiche des Sparda Bank Parkplatzes sowie ein ca. 30 m² großer Geländestreifen in 
Schotter hinter der Gasgebläsehalle. 

Die Flächen sind von sehr geringer Bedeutung. 

Straßenbegleitgrün (3.3.2) 

Die beiden Parkplätze an der „Oberen Bahnhofstraße“ sind partiell mit Bodendeckern wie 
Schneebeere, Felsenmispel, Spiersträuchern und einer geschnittenen Ligusterhecke ein-
gegrünt. Punktuell stehen an der Gustav-Regler-Straße Platanen mit STD bis 30 cm. In 
der „Oberen Bahnhofstraße“ befinden sich 4 Baumtore, jeweils aus 4 Spitzahornbäumen 
mit STD bis 30 cm.   

Der Parkplatz am Hochofen ist zur Gustav-Regler-Straße mittels einer Spitzahornbaum-
reihe mit STD bis 25 cm eingegrünt. Die Bestände sind von geringer bis mittlerer Bedeu-
tung. 

Freiflächen (3.4)  

Der Grünbereich um den Wasserturm besteht teilweise aus Pflanzbeeten mit Ziergehöl-
zen.  

Die artenarmen Bestände sind von geringer ökologischer Wertigkeit. 

Zierrasen (3.5.1) 

Im Umfeld des Wasserturmes sind ausgedehnte Rasenflächen, die punktuell mit Säulen-
hainbuchen mit STD bis 10 cm bepflanzt sind. 

Ein regelmäßig gemähter Zierrasen (ca. 220 m²) befindet sich hinter der Gasgebläsehal-
le.  

Die Bestände sind von sehr geringer Wertigkeit. 

4.3.6 Schutzgebiete 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Schutzgebiete gem. § 23, 26, 27, 28, 29 und 32  
BNatSchG vorhanden sowie kein gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30  BNatSchG 
vorhanden. 

4.3.7 Rote Liste 

Das Vorkommen von Rote-Liste-Arten ist innerhalb des Plangebietes nicht bekannt. 
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4.3.8 Arten- und Biotopschutzprogramm  

Im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP-Daten zum Biotopschutz) sind keine Aus-
sagen zu dieser Fläche enthalten. 

4.3.9 FFH/EU-VSRL 

Es sind keine gemeldeten Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-
Habitat bzw. EU-Vogelschutz-Richtlinie) betroffen. 

4.3.10 Tierwelt 

Zur Tierwelt wurden keine eigenen Untersuchungen für notwendig erachtet. Die Gebü-
sche bieten Lebensraum und übernehmen eine raumgliedernde Funktion. Sie dienen 
baum- und buschbrütenden Vögeln sowie Wildbienen und Hummeln als Brutraum und 
bieten Nahrung für Blütenbesucher, wie Schmetterlinge und Schwebfliegen und für sa-
men- und fruchtzehrende Vögel. Aufgrund enger Wechselbeziehungen zwischen Bio-
topausstattung und Habitatseignung für verschiedene Tiergruppenarten ist davon aus-
zugehen, dass das südliche Planungsgebiet für die Tierwelt in seiner Gesamtheit gese-
hen von geringer bis mittlerer Bedeutung ist. 

4.3.11 Geschützte Tier- und Pflanzenarten 

Im Plangebiet und im Umfeld liegen keine Fundnachweise von Tier- und Pflanzenarten 
der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie vor. Aufgrund der geringen Größe des Gel-
tungsbereiches und der vorhandenen weitgehend versiegelten Strukturen sowie des 
Störgrads innerhalb des intensiv genutzten städtischen Bereiches ist nicht mit o. g. Arten 
zu rechnen.  

4.3.12 Geschützte Vogelarten 

Es wurde keine Vogelart des Anhangs I der VS-RL im Plangebiet oder angrenzend zum 
Geltungsbereich nachgewiesen. Brutnachweise sind in diesem Bereich nicht bekannt. 
Die vorhandenen Gehölzstrukturen stellen potentielle Brutstätten sonstiger europäischer 
Vogelarten dar. Durch die Erweiterung der Gemeinbedarfsfläche sind die Gebüsche  
und der Rasen partiell betroffen. 

Fundnachweise für Rastvogelarten existieren im Plangebiet nicht. 

Damit liegen keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG und des Art. 5 
VSRL vor. Im Plangebiet sind keine Raststätten von Zugvogelarten bekannt i.S. Art. 4 
(2) VS-RL. 

4.3.13 Lebensraumtypen (LRT) 

Im Zuge der Bestandsaufnahme wurden keine Lebensraumtypen des Anhanges 1 der 
FFH-RL festgestellt. 

4.3.14 Landschaftsbild 

Unter dem Landschaftsbild versteht man die äußeren, sinnlich wahrnehmbaren Erschei-
nungsformen von Natur und Landschaft. Dabei ist es generell so, dass eine Landschaft 
als umso wertvoller empfunden wird, je schöner und abwechslungsreicher sie sich dar-
stellt. 
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Das Stadtbild in der „Oberen Bahnhofstraße“ wird geprägt durch die Bebauung, die Ver-
kehrsflächen mit dem punktuellen Straßenbegleitgrün und den beiden Parkplatzflächen. 
Es ist von geringer Bedeutung. 

Das Stadt- und Landschaftsbild im südlichen Änderungsbereich wird dominiert von den 
baulichen Anlagen des Hochofens, des Wasserturms, der Gasgebläsehalle und dem 
Randbereich des Hüttenparks. Es handelt sich hierbei um eine der  größten städtischen 
Grünanlagen, die der wohnortnahen Erholung dient. Die großflächigen Gehölzbestände 
des Parks wirken raumgliedernd und verhindern weitgehend Einblicke in den zu erwei-
ternden Bereich. Für das Landschaftsbild ist das Gebiet von mittlerer Bedeutung. 

4.3.15 Menschen / Erholung 

Die umwelt- und wohlfahrtsbezogenen Funktionen des Plangebietes für den Menschen 
resultieren aus der Lage und der Strukturierung des Gebietes. Im Vordergrund der Be-
trachtung stehen die Aspekte Wohnen, Wohnumfeld/Erholung, Gesundheit und Wohlbe-
finden.  

Der nördliche Änderungsbereich war fast komplett bebaut bzw. versiegelt. Nach dem 
Teilabriss der leer stehenden Bebauung wird die Fläche derzeit provisorisch als Park-
platz genutzt. Dieses Stadtquartier wird von Bebauung und Verkehrsflächen geprägt und 
ist unter den Aspekten Erholung, Wohnumfeld und Wohlbefinden von geringer Bedeu-
tung.  

Der südliche Änderungsbereich wird von Verkehrsflächen und ehemaligen Industriebau-
ten dominiert. Lediglich die angrenzende Grünfläche „Hüttenpark“ wird von Naherho-
lungssuchenden häufig frequentiert, da ein weitläufiges Wegenetz und Spielmöglichkei-
ten zur Verfügung stehen. Sie ist für die Bevölkerung von großer Bedeutung.  

4.3.16 Landwirtschaft / Forstwirtschaft 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen vorhanden. 

4.3.17 Kultur- und Sachgüter 

Die Gasgebläsehalle steht unter Denkmalschutz. Weitere Kultur- und Sachgüter sind im 
Plangebiet nicht vorhanden.  

 

4.3.18 Integrierte Grünordnung 

Gemäß den Regelungen des § 13 a BauGB gelten für das beschleunigte Verfahren zur 
Aufstellung von Bebauungsplänen sinngemäß die Vorschriften des § 13 BauGB.  

Nach § 13 Abs.3 Satz 1 BauGB wird im vereinfachten Verfahren „ ... von der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs.4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs.2 
Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zu-
sammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs.5 Satz 3 und § 10 Abs.4 abgesehen.“  

Darüber hinaus bestimmt § 13a Abs.2 Nr.4 BauGB, dass im bescheunigten Verfahren 
„… in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr.1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstel-
lung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs.3 Satz 5 BauGB 
vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig“ gelten. 
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Dennoch gilt selbstverständlich auch für Bauleitpläne, die im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden, weiterhin die Verpflichtung, dass die Belange des Umweltschutzes 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege sachgerecht bei der Bau-
leitplanung zu berücksichtigen sind. 

Um sicherzustellen, dass keine ökologisch überdurchschnittlich wertvollen Flächen von 
der Planung beeinträchtigt werden, wurde im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungs-
planentwurfes eine ökologische Bestandsaufnahme und Bewertung des Plangebietes in 
verbal argumentativer Form erarbeitet, deren Ergebnisse in dieser Begründung darge-
legt sind. 

 

 

5 VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN 

5.1 Vorgaben der Raumordnung  

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupas-
sen. Der Landesentwicklungsplan Siedlung enthält keine der Planung entgegenstehen-
den Zielsetzungen. 

Für den nördlichen Bereich enthält der Landesentwicklungsplan Umwelt lediglich die 
Darstellung eines Siedlungsbereiches als nachrichtliche Übernahme ohne weitere  
Konkretisierung. Der südliche Änderungsbereich ist als Standortbereich für kulturelles 
Erbe mit historischen Industriegebäuden dargestellt. Die Zielsetzung ist relevante Ein-
richtungen und Gebäude zu erhalten, nach Möglichkeit auszubauen und der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Damit entspricht die funktionale Ergänzung des Hüttenen-
sembles durch den geplanten Ausbau der Gebläsehalle als überregional bedeutsamer 
Veranstaltungsort den Vorgaben des LEP Umwelt. 

5.2 Flächennutzungsplan 

Nach § 8 Abs. 2 BauGB ist ein Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln bzw. müssen - unter entsprechender Anwendung des § 8 Abs. 2 bis 4 BauGB - 
beide Planungen miteinander in Einklang gebracht werden. 

Mit der zum 01.01.2007 in Kraft getretenen Novelle des Baugesetzbuches gilt diese 
Vorschrift nicht mehr für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren gemäß § 
13a BauGB aufgestellt werden. Im beschleunigten Verfahren „kann ein Bebauungsplan, 
der von den Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt wer-
den, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Die geordnete städte-
bauliche Entwicklung des Stadtgebietes darf nicht beeinträchtigt werden; der Flächen-
nutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen.“ 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Kreisstadt Neunkirchen wird für den Geltungs-
bereich der Änderungen gemischte Baufläche, Straßenverkehrsfläche innerhalb eines 
Sanierungsgebietes (nördlicher Änderungsbereich) sowie Gemeinbedarfsfläche für „Kul-
turellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ und Grünfläche (südlicher Än-
derungsbereich) dargestellt. Überlagert wird hier die Flächennutzung mit der Darstellung 
eines Denkmal- und Erhaltungsbereiches. 
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Der im Bebauungsplan geringfügig geänderte Verlauf der Verkehrsführung in Verbin-
dung mit der Darstellung der vorgesehenen Grünfläche sowie die geringfügige Ver-
schiebung der Gemeindbedarfsfläche wird gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der 
Berichtigung in den Flächennutzungsplan übernommen (Anpassung des Flächen-
nutzungsplanes). 

5.3 Sanierungsgebiete 

Der nördliche Änderungsbereich liegt im Sanierungsgebiet Unterstadt. Der südliche Gel-
tungsbereich (AHA-Gelände) liegt im Sanierungsgebiet Innenstadt. 

5.4 Restriktionen für die Flächennutzung 

5.4.1 Altlasten  

Die kompletten jetzigen Änderungsbereiche waren schon Gegenstand vorheriger Be-
bauungsplanverfahren.  
 
Im Plangebiet gibt es zwei Flächen, die unter Altlastenverdacht stehen: 
 
Verdachtsfläche mit Ordnungsnummer ELS 4036 Malerbetrieb Schaak im Kreu-
zungsbereich Bahnhofstraße / Wellesweilerstraße mit folgenden Einträgen: 
Betriebszweig: Maler- und Anstreichergeschäft 
 
Emissionspotenzial: Klasse 3 
Transmissionsmöglichkeit: Klasse 2 
Immissionsempfindlichkeit: Klasse 4  
 
Erstbewertungsklasse 3: Gefährdung einer empfindlichen Nutzung ist nicht auszuschlie-
ßen.  
 
Handlungsvorschläge: Nähere Untersuchung erforderlich 
 
Die Fläche ist heute überwiegend versiegelt (Parkplatz). 
Bisherige Erfahrungen der Stadtverwaltung haben den Verdacht auf evtl. Gefährdungen 
nicht bestätigen können. Bei Erdarbeiten sind keine Auffälligkeiten festgestellt worden. 
 
 
 
Verdachtsfläche mit Ordnungsnummer ELS 4260 Hochofenbereich des Neunkirche-
ner Eisenwerks: 
 
Betriebszweig: Hochofen, Stahlwerk  - Eisenhütte 
 
Erstbewertungsklasse 3:  
 
Handlungsvorschläge: Nähere Untersuchung erforderlich 
 
Die Fläche ist heute überwiegend versiegelt. Um den zentralen Parkplatz gruppieren 
sich die denkmalgeschützen Gebäude der Hochofenanlage. Diese werden als Freilicht-
museum oder Veranstaltungshalle genutzt. Der umgebaute Wasserturm enthält darüber 
hinaus gewerbliche Nutzungen wie z.B. Fitness-Center, Kino. 
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Im Bereich der erweiterten Gemeinbedarfsfläche ist aufgrund der Vornutzung mit indust-
riellen Auffüllmassen zu rechnen. 
Bisherige Maßnahmen waren allerdings ohne organoleptische Auffälligkeiten. 
 
Die Verdachtseinträge mit Hinweisen zum weiteren Umgang sind in den Bebauungsplan 
zu übernehmen.  

5.4.2 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich der Änderung liegt der Erhaltungsbereich Ensemble Eisenwerk 
(Hochöfen, Gebläsehalle, Wasserturm und verschiedene Denkmäler wie z.B. Hochofen, 
Schornstein, Gebläsehalle). 

Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten haben die 
Baudenkmäler zu erhalten, instandzusetzen, sachgemäß zu behandeln und vor Gefähr-
dung zu schützen (§ 7 SDSchG).  

Baudenkmälern dürfen z.B. nur mit Genehmigung in ihrem Bestand, Erscheinungsbild 
und mit An- oder Aufbauten verändert werden (§8 Abs. 1 SDSchG). Hierzu zählt auch 
bereits die Errichtung oder Änderung von Anlagen in der Umgebung, wenn diese das 
Erscheinungsbild eines Baudenkmales dauerhaft beeinträchtigen (§8 Abs. 2 SDSchG). 
Ebenso bedürfen gemäß §8 Abs. 3 SDSchG Veränderungen des Erscheinungsbildes 
von Denkmalbereichen der Genehmigung. 

In Bezug auf den vorgesehenen Umbau der historischen Gebläsehalle ist der Denkmal-
schutz von Beginn an in die Planung mit einbezogen.  

5.5 Besitz- und Eigentumsverhältnisse 

Die Grundstücke im Bereich der festgesetzten Mischgebiete sind überwiegend privat. 
Ansonsten gehören die Flächen der Stadt Neunkirchen bzw. im Bereich der oberen 
Bahnhofstraße auch teilweise dem Landesamt für Straßenbau (z.B. Teile der Verkehrs-
flächen im Bereich der oberen Bahnhofstraße).  

Im nördlichen Bereich der oberen Bahnhofstraße gehören lediglich die ehemals bebau-
ten Flächen der Stadt Neunkirchen.  

6 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN  

 

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO) 

Nachfolgende Festsetzungen basieren im Wesentlichen auf den Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr.91 Stadtkernerweiterung. 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung als Mischgebiet (MI) bleibt in den Änderungsbereichen 
erhalten. 

Der Bebauungsplan setzt gem. § 6 BauNVO Mischgebiete fest. 

Zulässig (gem. § 6 Abs. 2 BauNVO) sind:  
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1. Wohngebäude 

2. Geschäfts- und Bürogebäude 

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, sowie Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes 

4. sonstige Gewerbebetriebe 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche u. 
sportliche Zwecke 

In Anwendung des §1 Abs. 6 BauNVO werden Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Ver-
gnügungsstätten, auch Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs.3 Nr 2 BauNVO als 
unzulässig festgesetzt.  

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gem. §9 Abs. 1 BauGB i.V.m. den §§16 und 20 
BauNVO durch Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ), der Geschossflächenzahl 
(GFZ) und der Zahl der Vollgeschosse bestimmt (siehe Plan). 

Für die Mischgebiete wird in Anwendung des § 17 Abs. 2 BauNVO bzw. § 20 bauNVO 
die GRZ auf 0,6 bzw. GFZ auf 1,2 und für den Bereich des historischen Wasserturmes in 
Anwendung des § 19 Abs. 4 BauNVO die GRZ auf 1,0 und die GFZ auf 7,0 festgesetzt.  

Die Zahl der Vollgeschosse wird je nach Mischgebiet auf II, IV bzw. IX (Wasserturm) be-
grenzt.  

6.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche 

Für die Mischgebiete wird gem. § 22 Abs. 1 BauNVO eine geschlossene Bauweise fest-
gesetzt.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gem. § 23 Abs.3 
BauNVO festgesetzt. 

6.4 Flächen für Gemeinbedarf 

Gem. § 9 Abs.1 Nr. 5 BauGB wird eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung „kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ festgesetzt. 

6.5 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung 

Die zur Erschließung der Änderungsbereiche erforderlichen Straßenflächen mit ihren 
Seitenflächen werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als öffentliche Verkehrsfläche fest-
gesetzt. 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB werden im Bereich der oberen Bahnhofstraße die Park-
plätze bzw. der neue Fußgängerbereich als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung festgesetzt. 
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6.6 Grünflächen  

Im nördlichen Änderungsbereich des Bebauungsplans ist gem. § 9 Abs. 1 Nr.15 BauGB 
eine öffentliche Grünfläche (hier Parkanlage) festgesetzt. Zur Verbesserung der inner-
städtischen Erholungs- und Freizeitnutzung sowie zur Pflege ist innerhalb der Parkanla-
ge die Anlage von Fußwegen zulässig. 

 

6.7 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft 

Im Bebauungsplan sind Flächen und Maßnahmen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB fest-
gesetzt:  

 

Schutzmaßnahme (S 1) 

Gehölzbestände, die unmittelbar an das Baufeld angrenzen, sind während der Baupha-
se gemäß DIN 18920 zu schützen, auf Dauer zu erhalten, zu pflegen und Ausfälle gem. 
ihrer derzeitigen Zusammensetzung zu ersetzen. Unvermeidbare Gehölzabgänge sind 
in der unmittelbar folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. 

Die Aufschüttungen und Abgrabungen im Wurzelbereich der Gehölze sind zu vermei-
den. Die Lagerung von Baumaterialien und Baumaschinen in diesem Bereich ist nicht 
zulässig. 

6.8 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen  

Im Bebauungsplan werden Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a, BauGB festgesetzt: 

 

Öffentliche Grünfläche - Parkanlage (P 1) 

Die Begrünung der öffentlichen Grünfläche hat nach den Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 25a BauGB zu erfolgen. Sie wird gärtnerisch gestaltet und dauerhaft erhalten. Die 
Grünanlage wird nach der Geländemodellierung als Rasenfläche angelegt und zur Gus-
tav-Regler-Straße hin mittels einer Baumreihe  eingegrünt (Pflanzabstand 10 m in der 
Reihe). Die Eingrünung des Parkplatzes erfolgt mit 1 Baum je 4 Parkplätze im Bereich 
von Rasenflächen.  

Folgende Baumarten können bei der Pflanzung Verwendung finden: 

- Acer platanoides „Cleveland“ / Spitzahorn 

- Carpinus betulus „Frans Fontaine“ / Säulenförmige Hainbuche 

6.9 Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen 

 

Denkmalschutz 

1. Umgrenzung Gesamtanlage Denkmalschutz:  

Erhaltungsbereich Ensemble Eisenwerk (Hochofen, Gebläsehalle, Dampf-

maschinen etc.) 
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2. Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen: 

Wasserturm des Eisenwerks 

In Bezug auf den vorgesehenen Umbau der historischen Gebläsehalle ist der Denkmal-
schutz von Beginn an in die Planung mit einbezogen.  

Sanierungsgebiete 

 

  Nördl. Änderungsbereich liegt im Sanierungsgebiet Unterstadt 

  Südl. Änderungsbereich liegt im Sanierungsgebiet Innenstadt 

 

6.10  Kennzeichnung 

 

Im Bebauungsplan sind gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB Flächen, deren Böden 
erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind gekennzeichnet. 

 

Altlasten  

Folgende Teilflächen des Plangebietes sind als Altlastenverdachtsflächen im  
Altablagerungskataster des Saarlandes erfasst. 

 

- Verdachtsfläche mit Ordnungsnummer NK-5179 Malerbetrieb Schaak 
- Verdachtsfläche mit Ordnungsnummer NK-5242 Hochofenbereich des Neunkir-

chener Eisenwerks 
 

Eingriffe in den Boden sind mit einer altlastenfachlichen Begutachtung beglei-
tet werden. Evtl. vorgefundene belastete Ablagerungen sind fachgerecht zu 
entsorgen. Darüber ist entsprechend Nachweis zu führen. Die Ergebnisse der 
bodengutachterlichen Begleitung sind der zuständigen Fachbehörde (LUA) 
vorzulegen und gegebenenfalls ist das LUA hinzuzuziehen. 

7 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG UND ABWÄGUNG 

Für jede städtebauliche Planung ist das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die Stadt Neunkirchen als Planungsträger bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanes die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Stadt ihr städtebauliches Konzept um und entscheidet sich für 
die Berücksichtigung bestimmter Interessen und die Zurückstellung der dieser Lösung 
entgegenstehenden Belange. 

Mit Realisierung der Bebauungsplanänderung sind Auswirkungen auf einzelne der in § 1 
Abs. 6 BauGB und §1a BauGB genannten Belange zu erwarten. Diese Auswirkungen 
werden im Folgenden erläutert und in die Abwägung mit eingestellt.  
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Die Stadt Neunkirchen reagiert mit der Bebauungsplanänderung auf die neuen stadt-
entwicklungspolitischen Aufgaben. Die Planung eröffnet der Stadt die Möglichkeit, die 
Wohn- und Lebensqualität in Neunkirchen und speziell auch in der City-Nord erheblich 
zu verbessern. Zentrale Aspekte dabei bilden eine attraktive Gestaltung des öffentlichen 
Raumes als Aufenthalts- und Kommunikationsraum, die Einschränkung der weiteren 
Ansiedlung von Vergnügungsstätten in Kombination mit dem Ausbau des Kultur- und 
Freizeitangebotes.  

Durch den Ausschluss von Vergnügungsstätten in den Mischgebieten wird das Ziel ver-
folgt, die bisherige Abwärtsspirale durch Rückzug des Einzelhandels, Mietpreisverzer-
rung und Imageverlust zu durchbrechen. Im Sinne einer zukunftsgerichteten Entwicklung 
soll die vorhandene Situation stabilisiert und Raum für attraktive und umfeldverträgliche 
Nutzungen erhalten bleiben.  

Mit der Ergänzung der Gemeinbedarfsfläche im Alten HüttenAreal (AHA) und dem Ziel 
des Ausbaus der Kultur- und Veranstaltungsinfrastruktur nimmt Neunkirchen als Mittel-
zentrum die ihm zugewiesenen zentralörtlichen Aufgaben zur Befriedigung der sozialen 
und kulturellen Bedürfnisse der Menschen wahr.  

Im Bereich des AHA Geländes ist der Erhalt des denkmalgeschützten Bereiches durch 
die Vorgaben des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes sichergestellt. Die frühzeitige 
und intensive Einbindung der zuständigen Denkmalschutzbehörde bei der Erarbeitung 
des zukünftigen Nutzungs- und Gestaltungskonzeptes ermöglicht der Stadt Neunkirchen 
eine optimale Entwicklung des Areals im Sinne einer Sicherung des Industriedenkmals 
und Integration ins städtische Leben. 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden keine über das bisherige Maß hin-
ausgehenden Nutzungen und Gestaltungsoptionen bezüglich der Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild zugelassen. Die in der oberen Bahnhofstraße geplante Frei-
fläche bildet darüber hinaus einen neuen attraktiven Stadteingang und wertet als be-
grünter innerstädtischer Aufenthalts- und Kommunikationsraum die umgebende Bau-
struktur erheblich auf. Die hier geplante abwechslungsreichere Siedlungsstruktur ist ein 
weiterer Baustein im Sinne der Aufwertung der City-Nord. 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird es lediglich im Bereich der oberen 
Bahnhofstraße zu einer geringfügigen Änderung im Straßensystem kommen. Durch die 
Kombination neue Zufahrt / öffentlicher Parkplatz kann die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Parkplätze umfeldverträglich erhöht werden. Die Ausweisung einer größeren 
Freifläche ermöglicht hier eine bessere Vernetzung mit dem angrenzenden Fußwege-
netz. Allein durch diese Verkehrsmaßnahmen wird die obere Bahnhofstraße am Rand 
der City hinsichtlich der Geschäfts- und Wohnnutzung eine neue Standortqualität erhal-
ten.  

Der Bereich Wasserturm / Gebläsehalle ist derzeit optimal erschlossen (Kfz, Fußgänger) 
und auch der Parkplatzbedarf kann durch die direkt angebundenen Parkraumkontingen-
te (wie die des Saarpark-Centers) ohne negative Auswirkungen direkt von der West-
spange gedeckt werden.  

Da die Bebauungsplanänderung gegenüber der bestehenden Situation keine neuen 
Nutzungen ermöglicht, sind auch keine über das heute schon mögliche Maß hinausge-
henden Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen sowie vermehrte Geräuscheinwir-
kungen zu erwarten.  

Auswirkungen auf die Umwelt 
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Im Zuge der Planung wurde vorbeugend-planerisch dafür gesorgt, dass die Eingriffe auf 
ein absolutes Minimum reduziert werden.  

Der nördliche Änderungsbereich war auf der Grundlage der 3. Änderung zu 95 % ver-
siegelt. Im Rahmen der aktuellen 4. Änderung ist auf einer Teilfläche, deren leer stehen-
de Bausubstanz  abgerissen wurde, eine öffentliche Grünfläche von rd. 1.300 m² vorge-
sehen. Die Flächen werden nach der Geländemodellierung mit Rasen angelegt und mit 
Baumreihen begrünt und somit ökologisch aufgewertet. Es entstehen Lebensräume für 
Flora und Fauna von geringer bis mittlerer Qualität. Durch die Entsiegelung können die 
Oberflächenwässer wieder versickern. Die Vegetationsstrukturen dienen der Frischluft-
produktion sowie ihrer klimatisch ausgleichenden und lufthygienisch filternden Funktio-
nen für die angrenzende Bebauung. Eingriffe in Boden durch bauliche Maßnahmen sind 
über die Freiflächengestaltung in der oberen Bahnhofstraße hinaus durch die Bebau-
ungsplanänderung insoweit nicht vorgesehen wie sie nicht bereits Bestandteil des be-
stehenden Bebauungsplanes Nr. 91 Stadtkernerweiterung sind.   

 

Im südlichen Änderungsabschnitt wird die Gemeinbedarfsfläche in westlicher Richtung 
in den Hüttenpark ausgeweitet um Flächen im Umfeld der Gasgebläsehalle bereitzustel-
len. Diese sollen zum langfristigen Erhalt und Nutzung des historischen Gebäudes die-
nen. Eingriffe in Natur und Landschaft, die hier möglicherweise stattfinden, werden auf 
bereits versiegelten Flächen, im Bereich des Rasens und gegebenenfalls der Gebüsche 
erfolgen.  Die Bestände sind von geringer bis mittlerer ökologischer Qualität. Durch die 
mögliche Neuversiegelung geht belebter Boden für Flora und Fauna verloren. Darüber 
hinaus kann weniger Oberflächenwasser versickern. Die Auswirkungen auf das Klima 
und die Luft sind vernachlässigbar, da angrenzende großflächige Gebüsche des Hütten-
parks diese Funktionen weitgehend übernehmen können.  

 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Das Verfahren zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 „Stadtkernerweiterung“ 
wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwick-
lung) durchgeführt. Bei Überplanungen im Innenbereich, die eine Grundfläche von 
20.000 m² nicht überschreiten, sind weder eine Umweltprüfung noch eine Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanz erforderlich, da im beschleunigten Verfahren Eingriffe als vor der pla-
nerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten (bestandsorientierte Pläne).  

Die festgesetzten überbaubaren Flächen betragen 

o im nördlichen Abschnitt  3.677 m² 

o im südlichen Abschnitt  3.316 m² 

o gesamt    6.993 m² 

Da die vorhandene Grundfläche mit 6.993 m² geringer als 20.000 m² ist, sind die Vo-
raussetzungen des § 13 a BauGB und der Verzicht auf die Umweltprüfung gegeben.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Verbotstatbestände durch die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes nicht zu erwarten sind.  

Im nördlichen Änderungsbereich wird eine öffentliche Grünfläche von rd. 1.300 m² ange-
legt. Die großflächige Entsiegelung und Begrünung stellt eine "klassische Ausgleichs-
maßnahme " dar. Sie dient der ökologischen Aufwertung für Natur und Landschaft.  Die 
Grünfläche sorgt für ein positiveres innerstädtisches Klima und die Wohnumfeldverbes-
serung für die Anwohner.  
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Im südlichen Änderungsabschnitt werden durch die Bereitstellung von Flächen zur Er-
weiterung der Gasgebläsehalle Eingriffe in Natur und Landschaft verursacht, die  durch  
die oben beschriebene „klassische Ausgleichsmaßnahme“ kompensiert werden.    

Die im Kapitel 7 beschriebenen landschaftspflegerischen Maßnahmen dienen dem Aus-
gleich des Eingriffs in Natur und Landschaft.  

Für die beschriebenen landespflegerischen Maßnahmen wird ein Entwicklungszeitraum 
von 20 Jahren zugrunde gelegt.  

 

Eine abschließende Abwägung kann erst nach erfolgter Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit erfolgen. 



 

 

 

 

5. Änderung des  
Bebauungsplanes Nr. 91  

Stadtkernerweiterung 

 

-Satzung- 
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1 ANLASS, ZIELE UND ZWECK DER PLANAUFSTELLUNG 

Der Bebauungsplan Nr. 91 Stadtkernerweiterung der Kreisstadt Neunkirchen ist seit 
dem 16.04.1987 rechtsverbindlich. Seither wurde er drei Mal im Zuge qualifizierter Ver-
fahren geändert. Die zuletzt durchgeführte 4. Änderung ist am 22.06.2011 rechtskräftig 
geworden. 

Der Bebauungsplan sah in der 3. Änderung für das Südwerksgelände des ehemaligen 
Neunkircher Eisenwerks die Ansiedlung eines Hotels vor. Konkrete Abstimmungen mit 
potenziellen Investoren sahen die Realisierung aber nur in direkter Kombination mit ei-
ner ertragsbringenden Begleitnutzung. In Form einer Winkelbebauung sollte der Kreu-
zungsbereich Lindenallee / Gustav-Regler-Straße gefasst werden.  

Nachdem der Investor kurz vor Realisierungsbeginn abgesprungen ist, hat die Stadt in 
den nächsten Jahren vergeblich versucht den Standort als Kombination von Einzelhan-
del mit Hotel zu vermarkten. Erst die Trennung von Einzelhandel- und Hotelstandort 
brachte den gewünschten Erfolg. So konnte kurz nach der Realisierung des Sportfach-
marktes im östlichen Teil der Spitzbunkerfläche auch ein Investor zur Verwirklichung ei-
nes Hotels auf dem noch unbebauten, westlich angrenzenden Areal gefunden werden. 
Basierte die ursprüngliche Hotelplanung noch auf einem Bedarf von 60 bis 80 Zimmern, 
so sehen die heutigen Wirtschaftlichkeitsberechnungen eine Hotelkapazität von bis zu 
120 Zimmern als notwendige Größenordnung an. 

Durch die neue Flächenaufteilung und die gestiegenen Kapaziätsanforderungen hat sich 
die Stadt Neunkirchen entschlossen den Bebauungsplan im Bereich des zukünftigen 
Hotelstandortes entsprechend an die heutigen Anforderungen anzupassen. Diese An-
passung erfolgt im Vereinfachten Verfahren, da die „Grundzüge der Planung“, das heißt 
die wesentlichen, den Plan charakterisierenden Planinhalte durch die Änderung des Be-
bauungsplanes nicht berührt werden.  

Am 12.09.2012 hat der Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen den Beschluss zur 5. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 91 „Stadtkernerweiterung“ im vereinfachten Verfahren 
gem. § 13 BauGB gefasst. 

 

2 VERFAHRENSABLAUF / RECHTSGRUNDLAGEN 

Das Verfahren zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 Stadtkernerweiterung der 
Kreisstadt Neunkirchen erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften des BauGB zum ver-
einfachten Verfahren. 

Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB und von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB abgese-
hen. § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden. 

Der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 Stadtkernerweiterung der Kreisstadt 
Neunkirchen liegt die aktuelle relevante Bau- und Umweltgesetzgebung zu Grunde, die 
auf dem Plan unter Gesetzesgrundlagen aufgeführt ist. 
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3 GELTUNGSBEREICH DER PLANÄNDERUNG 

 

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 Stadtkernerweiterung liegt im westlichen  
Randbereich der Kernstadt von Neunkirchen. Sie umfasst den noch unbebauten, direkt 
am Kreisel der Lindenallee angrenzenden Teilbereich der brachliegenden Südwerksflä-
che des ehemaligen Neunkircher Eisenwerks. 

 

 

 

Lageplan mit eingezeichnetem Geltungsbereich der 5. Änderung 

 

Der Geltungsbereich liegt zwischen der Lindenallee im Süden und dem nördlich angren-
zenden Parkplatz des Sportfachmarktes. Im Westen bildet die Zufahrt zum Eisenwerk 
bzw. zu den angrenzenden Parkplatzflächen und im Osten das Freigelände mit Ein-
gangsbereich von Decathlon die Grenze. 

Die genaue Abgrenzung ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

Geltungsbereich  
5. Änderung 

Bebauungsplan Nr. 91  
Stadtkernerweiterung 
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4 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN /  
BEGRÜNDUNG DER PLANINHALTE 

 

4.1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO) 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 91 Stadtkernerweiterung und ins-
besondere auch der 3. Änderung dieses Bebauungsplanes wurden die getroffenen 
textlichen Festsetzungen beschrieben und begründet. Es werden in der vereinfachten 
Änderung nur das Maß der baulichen Nutzung und die Bauweise geändert. 

Aus diesem Grund ist es im Folgenden lediglich notwendig die geänderten Festsetzun-
gen aufzuführen und zu begründen. 

4.2 Geänderte Festsetzungen und Begründungen 

Im Rahmen der vereinfachten Änderung werden für das im Mischgebiet liegende Hotel-
grundstück folgende Planeinschriebe in der Nutzungsschablone geändert:  

Maß der baulichen Nutzung  

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 bis 20 BauNVO 

 

Bisherige Festsetzung Geänderte Festsetzung 

Höchstgrenze der  
Zahl der Vollgeschosse 
 

Planeinschrieb im MI (Hotel) der Nut-
zungsschablone: 
 
max. 5 Vollgeschosse  

Höchstgrenze der  
Zahl der Vollgeschosse 
 

Planeinschrieb im MI (Hotel) der Nut-
zungsschablone: 
  
max. 6 Vollgeschosse  

  

Höchstgrenze der  
Geschossflächenzahl (GFZ) 
 

Planeinschrieb im MI (Hotel) der Nut-
zungsschablone: 
 
GFZ 1,2 

Höchstgrenze der  
Geschossflächenzahl (GFZ) 
 

Planeinschrieb im MI (Hotel) der Nut-
zungsschablone: 
  
GFZ  1,4 

 

Begründung:  

Durch das Trennen der ursprünglich durchgehenden Bebauung und die geringere Größe 
des Hotelgrundstücks ist eine Umsetzung des Hotels nur durch eine größere Höhenstaf-
felung der Nutzflächen möglich. Im Zusammenhang mit den zusätzlich gestiegenen heu-
tigen Anforderungen moderner Betreiberkonzepte kann die entsprechende Flächenbe-
reitstellung nur durch eine Aufstockung der zulässigen Geschossigkeit von max. 5 auf 6 
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Geschosse und der damit zusammenhängenden Erhöhung der Geschossflächenzahl er-
folgen.  

In Anlehnung an die ausgleichende Wirkung der großzügigen, unbebauten Parkplatzbe-
reiche im unmittelbaren Umfeld und der dadurch vorhandenen, relativ „offenen Struktur“ 
sind durch die geringe Überschreitung der Obergrenze des § 17 Abs. 1 und 2 BauNVO 
um 0,2 auf eine GFZ von 1,4 keine negativen Auswirkungen im Sinne des § 17 Abs.1 
BauNVO zu erwarten. Durch diese Maßnahme wird auch die Wirkung des Gebäudes als 
stadteingangsprägendes Bauwerk weiter betont ohne Veränderung der bestehenden 
Baugrenzen bzw. der Grundzüge der Planung. 

 

Bauweise  

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 1 BauNVO 

 

Bisherige Festsetzung Geänderte Festsetzung 

Bauweise 
 

Planeinschrieb im MI (Hotel) der Nut-
zungsschablone: 
 
geschlossen 

Bauweise 
 

Planeinschrieb im MI (Hotel) der Nut-
zungsschablone: 
  
abweichende 

 

Begründung: 

Aufgrund der Änderung des Konzeptes zur Bebauung der Südwerksfläche in zwei unab-
hängige Vorhaben und die Verwirklichung des Hotelneubaus auf einem getrennten 
Grundstück ist die Festsetzung einer abweichenden Bauweise (Gebäudelängen über 50 
m sind zulässig) mit der Verpflichtung zur Einhaltung der entsprechenden Abstände 
nach den Vorgaben der LBO zum Nachbargrundstück sinnvoll. 

5 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG UND ABWÄGUNG 

 

Der Änderungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des seit dem 11.11.2000 
festgesetzten Überschwemmungsgebietes (ÜSG) der Blies. Durch die vereinfachte Än-
derung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 91 Innenstadterweiterung von 
16.04.1987 bzw. der rechtskräftigen 3. Änderung vom 29.03.2004 werden allerdings 
keine Festsetzungen geändert, die über das bestehende Baurecht hinaus Auswirkungen 
auf das Retentionsvolumen oder die Abflusshydraulik bei Hochwasser haben. Lediglich 
die Höhenentwicklung innerhalb der bestehenden Baugrenzen wird geringfügig ange-
passt.  

Durch die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 Stadtkernerweiterung 
sind nach Auffassung der Kreisstadt Neunkirchen keine weiteren nach § 1 Abs. 6 
BauGB bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu beachtenden Belange betroffen. 
Grundzüge der Planung werden durch diese Änderungen nicht berührt. 



Kreisstadt Neunkirchen               5. Änderung Bebauungsplan Nr. 91 Stadtkernerweiterung 

 

    7 

Die vorliegende Bebauungsplanänderung dient letztlich nur der Verwirklichung der durch 
den Bebauungsplan vorgegebenen städtebaulichen Entwicklung zur Ansiedlung eines in 
der Kreisstadt Neunkirchens fehlenden Hotels im direkten Zufahrts- bzw. Eingangsbe-
reich der City von Neunkirchen. 

 

Aus diesem Grund kommt die Kreisstadt Neunkirchen zu dem Ergebnis, den Bebau-
ungsplan zu ändern. 
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B-Plan Nr. 91

      Geltungsbereich des B-Plans
      Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften

Maßstab: 1:6000/1:1500

Gemarkung: Neunkirchen
Die Verordnung gilt für den abgebildeten Geltungsbereich.





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


